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Regeste

Rechtshilfe und Auslieferung

Erwägungen

E. 1.1
Auslieferungsfragen sind in erster Linie auf Grund der massgebenden Staatsverträge zu
entscheiden. Im vorliegenden Fall gilt das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom
13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1), dem sowohl die Schweiz als auch die Republik
Polen beigetreten sind, sowie das zu diesem Übereinkommen am 15. Oktober 1975
ergangene erste Zusatzprotokoll (ZP, SR 0.353.11) und das am 17. März 1978 ergangene
zweite Zusatzprotokoll (2. ZP, SR 0.353.12), die von beiden Staaten ratifiziert worden sind.
Das schweizerische Recht - namentlich das Rechtshilfegesetz (IRSG, SR 351.1) und die
dazugehörende Verordnung (IRSV, SR 351.11) - kommt nur zur Anwendung, wenn eine
staatsvertragliche Regelung fehlt oder lückenhaft ist (vgl. Art. 1 Abs. 1 IRSG ; BGE 128 II
355 E. 1) oder wenn das nationale Recht geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt
und deshalb nach dem "Günstigkeitsprinzip" zur Anwendung gelangt ( BGE 122 II 140 E.
2, 485 E. 1, mit Hinweisen).

E. 1.2
Gegen den angefochtenen Auslieferungsentscheid vom 10. März 2003 ist die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 55 Abs. 3 in
Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 IRSG ). Der Beschwerdeführer ist durch den Entscheid
persönlich und direkt berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung
oder Änderung, so dass er insoweit zur Beschwerde befugt ist ( Art. 21 Abs. 3 IRSG ).
Soweit er allerdings mit seiner Beschwerde auch Rügen namentlich für seine Bekannte
B.________ vorträgt, welcher die bei ihm beschlagnahmten Gelder gehören sollen und die
selber Gelegenheit hatte, ihren Standpunkt darzulegen, ist er nicht legitimiert, weshalb auf
die Beschwerde insoweit nicht einzutreten ist (vgl. etwa BGE 114 Ib 156 ff., 105 Ib 429 E.
7a). Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist somit mit
Ausnahme der genannten Einschränkung einzutreten.

E. 1.3
Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht und
internationalem Staatsvertragsrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des
Ermessens, als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2 OG trifft hier nicht zu (
Art. 104 lit. a und b OG ). Soweit aber der Vollzugsbehörde - also hier dem Bundesamt -
ein Ermessensspielraum zusteht, greift das Bundesgericht nicht ein; über die
Angemessenheit des von der Vollzugsbehörde getroffenen Entscheides spricht es sich nicht



aus (vgl. BGE 117 Ib 210 E. 3b/aa, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist indes festzustellen,
dass in Rechtshilfe- bzw. Auslieferungssachen grundsätzlich vom Sachverhalt auszugehen
ist, wie er im ausländischen Ersuchen bzw. in dessen allfälligen Ergänzungen bzw.
Beilagen geschildert wird, es sei denn, diese Darstellung sei offensichtlich mangelhaft (
BGE 125 II 250 ff., 123 II 134 E. 6d/dd, 122 II 422 E. 3c, 118 Ib 111 E. 5b, mit weiteren
Hinweisen).

E. 1.4
Das Bundesgericht ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden ( Art. 25 Abs. 6 IRSG ).
Als Rechtsmittelinstanz prüft es die bei ihm im Verfahren der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Rügen grundsätzlich mit freier Kognition (
BGE 123 II 134 E. 1d, 122 II 373 E. 1c, 121 II 39 E. 2, mit weiteren Hinweisen). Es ist aber
nicht gehalten, nach weiteren, der Auslieferung allenfalls entgegenstehenden Gründen zu
forschen, die aus der Beschwerde nicht hervorgehen ( BGE 122 II 367 E. 2).

E. 2.1
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend,
mit dem Gegenstand des polnischen Auslieferungsersuchens bildenden Raubmord nichts zu
tun zu haben. Er habe inzwischen inoffiziell erfahren, dass die polnischen Gerichte bei der
Verurteilung des "Komplizen", gemeint sei der zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilte
C.________, davon ausgegangen seien, dass dieser die effektiven Tathandlungen begangen
habe. Somit drohten widersprechende Urteile, was vorgängig einer Auslieferung hätte
geklärt werden müssen. Schon wegen dieses Widerspruches dürfe daher derzeit keine
Auslieferung erfolgen.

E. 2.2
Wie das Bundesamt zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei der Gegenstand des
Auslieferungsbegehrens bildenden Straftat (Raubmord) um ein Delikt, das ebenfalls in der
Schweiz strafbar und nach Art. 2 Ziff. 1 sowie Art. 2 EAUe auslieferungsfähig ist. Die
Auslieferungsvoraussetzungen nach Art. 2 und 12 EAUe sind somit an sich erfüllt. Ein
Verweigerungsgrund im Sinne des Auslieferungsübereinkommens ( Art. 3 ff. EAUe ) ist
nicht gegeben. Das Bundesamt hat sodann ebenfalls zutreffend erwogen, dass die
Beurteilung von Tat- und Schuldfragen, wie sie vom Beschwerdeführer aufgeworfen
werden, sowie solche der Beweiswürdigung nicht dem Auslieferungsrichter, sondern
ausschliesslich dem Sachrichter des ersuchenden Staates obliegt (vgl. etwa BGE 125 II 250
E. 5b, 123 II 279 E. 2b, 122 II 134 E. 7b, 367 E. 2c, 422 E. 3c, je mit Hinweisen). Der
Beschwerdeführer vermag den Verfahrensgegenstand bildenden Tatvorwurf nicht im Sinne
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sofort zu entkräften (oben E. 1.3). Er behauptet
lediglich, mit der Tat nichts zu tun zu haben; doch hat er nicht einmal ansatzweise versucht,
einen Alibibeweis im Sinne von Art. 53 IRSG darzulegen (vgl. dazu BGE 123 II 279 E. 2b,
113 Ib 276 E. 3b, mit weiteren Hinweisen). Auch wenn zutreffen sollte, dass der
"Komplize" C.________ laut dem diesen betreffenden polnischen Strafurteil der Haupttäter
des fraglichen Raubmordes sein soll, heisst das noch nicht, dass dadurch ein offenkundiger
Widerspruch zum vorliegenden Auslieferungsbegehren geschaffen wird. Dieses beschränkt
sich darauf, den Beschwerdeführer als der Mittäterschaft verdächtigt zu nennen. Die
Qualifikation dieser Mittäterschaft zu beurteilen, wird nach dem Gesagten dem zuständigen
ausländischen Sachrichter obliegen. Die genannte Behauptung des Beschwerdeführers
stösst somit ins Leere, wie bereits das BJ zu Recht festgestellt hat. Die Beschwerde ist



insoweit unbegründet.

E. 3.1
Sodann macht der Beschwerdeführer ebenfalls wie bereits vor dem Bundesamt geltend,
dem polnischen Auslieferungsbegehren dürfe nicht entsprochen werden, weil die Republik
Polen für das ihm zur Last gelegte Delikt (Raubmord) noch immer die Todesstrafe vorsehe.
Eine Auslieferung könne nur in Frage kommen, wenn die Todesstrafe gänzlich aus dem
Rechtsdenken des ersuchenden Staates verschwunden sei. Eine Zusicherung des Staates
Polen, dass die im Gesetz nach wie vor vorgesehene Todesstrafe im konkreten Fall weder
verhängt noch vollzogen werde, liege nicht vor; eine bloss praktische Aufhebung der
Todesstrafe sei nicht genügend. Die Todesstrafe widerspreche dem schweizerischen Ordre
public und der EMRK. Und sei die Todesstrafe nach wie vor vorgesehen, so wirke sich dies
auch quasi inflationär auf das Strafmass aus; es könne daher gar keine
verschuldensadäquate Strafzumessung erfolgen. Unter diesen Umständen sei zumindest
abzuklären (gemäss dem Eventualantrag), ob das Strafverfahren gegen ihn, den
Beschwerdeführer, an die Schweiz abgetreten werden könne; dadurch könnte ein faires
Verfahren und gegebenenfalls auch eine verschuldensadäquate Strafzumessung
gewährleistet werden. Werde auch dem nicht gefolgt, sei laut Subeventualbegehren zu
verfahren (Ziff. II/3 der mit der Beschwerde gestellten Begehren), wobei davon abgesehen
worden sei, diese Bedingungen, von deren Erfüllung eine Auslieferung abhängig gemacht
werden müsste, detailliert zu begründen, zumal sie bereits ausführlich formuliert worden
seien; bei Gutheissung dieser Bedingungen liesse sich eine Auslieferung auch unter dem
Gesichtspunkt des schweizerischen Ordre public rechtfertigen, falls die beantragten
Zusicherungen vom ersuchenden Staat tatsächlich verbindlich und unwiderruflich
abgegeben würden.

E. 3.2
Wie das BJ zutreffend erwogen hat, kann die Auslieferung abgelehnt werden, wenn die
Handlung, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, mit der Todesstrafe bedroht ist,
sofern der ersuchende Staat nicht zusichert, dass diese nicht vollstreckt wird ( Art. 11 EAUe
). Praxisgemäss kann indes die Schweiz eine Auslieferung in ein Land, mit dem
vertragliche Bedingungen bestehen, nicht durch Berufung auf den nationalen Ordre public
ablehnen, es sei denn, dieser werde staatsvertraglich ausdrücklich vorbehalten (vgl. BGE
126 II 324 E. 4c). Das ist hier aber nicht der Fall ( BGE 112 Ib 342 E. 2b, mit Hinweisen).
Was der Beschwerdeführer unter Berufung auf den schweizerischen Ordre public geltend
macht, kann somit wegen des Vorrangs des Völkervertragsrechts der Auslieferung nicht
entgegenstehen, entsprechend auch nicht einer der in Art. 37 IRSG vorgesehenen
Ablehnungsgründe (vgl. BGE 129 II 100 E. 3.1, 113 Ib 183 E. 3). Hingegen können Gründe
des internationalen Ordre public einer Auslieferung entgegenstehen, selbst wenn die
Auslieferungsvoraussetzungen nach dem EAUe erfüllt sind. Damit soll vermieden werden,
dass die Schweiz durch Leistung von Rechtshilfe im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit die Durchführung von Strafverfahren unterstützt, in welchen den
verfolgten Personen die ihnen in einem demokratischen Rechtsstaat zustehenden und
insbesondere durch die EMRK umschriebenen Minimalgarantien nicht gewährt werden.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss indes objektiv und ernsthaft zu
befürchten sein, es liege ein solcher Verfahrensmangel vor ( BGE 126 II 326 E. 4).

E. 3.3



Auf den vorliegenden Fall bezogen ist festzustellen, dass zwar zum Tatzeitpunkt in Polen
noch das StGB vom 19. April 1969 galt, gemäss welchem für den Tatbestand der Tötung
eine Freiheitsstrafe nicht unter acht Jahren oder die Todesstrafe vorgesehen war (Art. 148 §
1), während der Raub mit Freiheitsstrafe von nicht unter drei Jahren bestraft wurde (Art.
210 § 1). Mit Gesetz vom 12. Juli 1995 über die Abänderung des Strafvollzugsgesetzbuches
wurde bereits bestimmt, dass ausgesprochene Todesstrafen nicht mehr vollzogen werden
(Art. 5), wie von Seiten des ersuchenden Staates in der vom 22. Januar 2003 datierten
Ergänzung zum Auslieferungsbegehren festgehalten worden ist; aufgrund dieses
Moratoriums sei die Todesstrafe in Polen damit praktisch aufgehoben worden. Das neue
polnische StGB vom 6. Juni 1997 sieht nun für den Tatbestand des Raubmordes keine
Todesstrafe mehr vor, sondern eine Freiheitsstrafe nicht unter 12 Jahren bzw. eine solche
von 25 Jahren oder lebenslange Haft (Art. 148 § 2). Da Art. 4 § 1 dieses neuen Gesetzes
bestimmt, dass, wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung ein anderes Gesetz als zur Tatzeit
gilt, dasjenige Gesetz anzuwenden ist, welches für den Täter das mildere ist (Grundsatz der
lex mitior), gelangt auf den Beschwerdeführer zwar weiterhin die frühere Regelung zur
Anwendung, dies aber klarerweise nur in Bezug auf die tiefere Mindestfreiheitsstrafe (acht
statt zwölf Jahre Freiheitsstrafe), nicht etwa in Bezug auf die Todesstrafe, die ja in Bezug
auf die in Frage stehende Straftat inzwischen nicht mehr vorgesehen ist. Somit droht dem
Verfolgten vorliegend zwar eine mehrjährige Freiheitsstrafe, keineswegs aber die
Todesstrafe, wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat und was aus der vom 22. Januar
2003 datierten polnischen Ergänzung zum Auslieferungsbegehren klar hervorgeht, worauf
der ersuchende Staat zu behaften ist. Anlass, an den diesbezüglichen, ausreichend
dokumentierten Angaben, zu zweifeln, besteht nicht. Abgesehen davon ist beizufügen, dass
wie für die Schweiz seit dem 1. November 1987 inzwischen, seit dem 1. November 2000
auch für Polen das vom 28. April 1983 datierte Protokoll Nr. 6 zur EMRK betreffend die
Abschaffung der Todesstrafe Geltung hat (SR 0.101.06). Gemäss dessen Art. 1 ist die
Todesstrafe abgeschafft und darf niemand zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet
werden. Aus dem bisherigen Rechtshilfe- bzw. Auslieferungsverkehr mit der Republik
Polen weist nichts darauf hin, inwiefern sie ihre staatsvertraglichen Verpflichtungen
missachtet haben soll, wie dies denn auch durch das Bundesamt bestätigt worden ist. Dass
dem Verfolgten im Falle einer Verurteilung eine mehrjährige Freiheitsstrafe droht, stellt
kein Auslieferungshindernis dar (vgl. BGE 121 II 296 E. 4 und 5 S. 299 ff. sowie Urteil
1A.34/2001 vom 23. März 2001). Konkrete Anhaltspunkte dafür, inwiefern dem
Beschwerdeführer in Polen ein die EMRK-Garantien missachtendes Verfahren drohen soll,
sind nicht ersichtlich und denn auch durch nichts belegt.

E. 3.4
Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt es sich nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nicht, die Rechtshilfe bzw. Auslieferung an Auflagen oder Bedingungen
hinsichtlich eines allfälligen zulässigen Strafmasses zu knüpfen ( BGE 121 II 296 , s. auch
Urteil 1A.221/2000 vom 20. November 2000). Ein derartiges Vorgehen wäre in einem Fall
wie dem vorliegenden auch gemäss EAUe nicht statthaft, wie das BJ ebenfalls zutreffend in
Betracht gezogen hat. Da die Republik Polen als Vertragspartei insbesondere auch an den in
Art. 14 EAUe festgehaltenen Grundsatz der Spezialität gebunden ist, ist praxisgemäss auch
davon abzusehen, insoweit noch eine besondere Garantie einzuholen (s. etwa BGE 115 Ib
373 E. 8).

E. 3.5



Im Übrigen ist mit dem BJ festzustellen, dass die Vertragsparteien gestützt auf Art. 1 EAUe
verpflichtet sind, einander gemäss den vertraglich vereinbarten Vorschriften und
Bedingungen die Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden
Staates zur Strafverfolgung gesucht werden. Unter Umständen kann zwar die Auslieferung
abgelehnt werden, so wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat übernehmen kann und dies
im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten als angezeigt erscheint.
Dies erfordert aber, dass der Tatortstaat ausdrücklich um eine solche Übernahme ersucht (s.
etwa BGE 120 Ib 120 E. 1c, 117 Ib 210 E. 3b/cc). Im vorliegenden Fall hat Polen bis anhin
kein derartiges Übernahmegesuch gestellt, sondern ausdrücklich die Auslieferung des
Beschwerdeführers verlangt. Abgesehen davon könnte ohnehin nicht von einer besseren
sozialen Wiedereingliederung des Verfolgten in der Schweiz ausgegangen werden, wo er
weder über einen Wohnsitz noch über enge soziale Bindungen verfügt. Somit ergibt sich,
dass die Beschwerde auch insoweit sowohl im Haupt- als auch im Eventual- bzw.
Subeventualstandpunkt unbegründet ist.

E. 4.1
Schliesslich verlangt der Beschwerdeführer ebenfalls subeventualiter, die Vorinstanz sei
anzuweisen, die bei ihm beschlagnahmten rund 8'000 Schweizer Franken seien auf erstes
Verlangen seiner Bekannten B.________ herauszugeben. Nachdem seit der inkriminierten
Tat bis zur Verhaftung bzw. Beschlagnahme rund sechs Jahre vergangen seien, gehe es
nicht an zu behaupten, er habe die seinerzeitige Beute praktisch unangetastet auf sich
getragen, lediglich in andere Währungen umgetauscht. Demgegenüber sei der von ihm und
seiner Freundin eingenommene Standpunkt durchaus glaubwürdig, diese habe damals im
Hinblick auf die bevorstehende Besichtigung einer neuen Stelle als Masseuse nicht alles
Geld, welches für Einzahlungen vorgesehen gewesen sei, auf sich selber tragen wollen,
weshalb sie diese Barschaft ihm, dem Beschwerdeführer, zur vorübergehenden
Aufbewahrung übergeben habe. Deshalb sei der vorinstanzliche Entscheid, die bei der
Verhaftung vorgefundene Summe dem ersuchenden Staat herauszugeben, als willkürlich zu
erachten, um so mehr, als B.________ entgegen dem von ihm, dem Beschwerdeführer,
gestellten Antrag in Bezug auf ihre Ansprüche nicht einmal als Zeugin befragt worden sei.

E. 4.2
Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, werden die Gegenstände, die als Beweisstücke
dienen können oder die aus der strafbaren Handlung herrühren und im Zeitpunkt der
Festnahme im Besitz des Verfolgten gefunden worden sind oder später entdeckt werden,
auf Verlangen des ersuchenden Staates ausgehändigt, falls die
Auslieferungsvoraussetzungen erfüllt sind ( Art. 20 Ziff. 1 EAUe ). Art. 59 Abs. 1 IRSG
sieht dies ebenfalls vor, wobei Art. 22 IRSV eine Aushändigung auch ohne ausdrückliches
Verlangen des ersuchenden Staates ermöglicht ( BGE 123 II 595 E. 4c S. 601 f., s. auch
Urteil 1A. 240/2000 vom 12. Oktober 2000 E. 4a; Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, Bern 1999, S. 138). Gegenstände und
Vermögenswerte, die aus der strafbaren Handlung herrühren, umfassen u.a. das Erzeugnis
oder den Erlös aus der Straftat, deren Ersatzwert und einen unrechtmässigen Vorteil (Art.
59 Abs. 3 insb. lit. b IRSG). Gegenstände oder Vermögenswerte, die aus der strafbaren
Handlung herrühren, können in der Schweiz zurückbehalten werden, wenn eine an der
strafbaren Handlung nicht beteiligte Person glaubhaft macht, sie habe an diesen gutgläubig
Rechte erworben ( Art. 59 Abs. 4 lit. c IRSG ).



E. 4.3
Bei der am 20. Dezember 2002 erfolgten Verhaftung des Beschwerdeführers wurden - wie
eingangs erwähnt - CHF 8'010.25 und EURO 312.-- sichergestellt. Im Verlaufe seiner
Einvernahme vom 21. Dezember 2002 erklärte der Verfolgte diesbezüglich, er habe EURO
5'000.-- von seinen Eltern erhalten, und EURO 310.-- gehörten seiner Bekannten
B.________. Diese ihrerseits erklärte gegenüber der Polizei sowie in dem von ihr an das BJ
gerichteten Schreiben vom 10. Januar 2003, dass vom Gesamtbetrag ca. CHF 10'000.-- ihr
gehörten; sie habe den Verfolgten am Tag seiner Verhaftung beim gemeinsamen Verlassen
ihrer Wohnung gebeten, ihr Geld mitzunehmen, da sie bei der Suche nach einer neuen
Stelle keine so grosse Summe auf sich habe tragen wollen. Der Beschwerdeführer erachtete
diese Darstellung laut Schreiben vom 11. Januar 2003 - entgegen seiner ursprünglichen
Erklärung - als zutreffend; seine Bekannte müsse sich jedoch über den genauen Betrag
geirrt haben. Sodann reichte der Beschwerdeführer mit seiner Eingabe vom 19. Februar
2003 eine am 8. November 2002 an B.________ ergangene Gewinninformation der
Sport-Toto-Gesellschaft ein, wonach ihr aus einem am 26. Oktober 2002 erzielten
Lotto-Gewinn CHF 2'785.25 zustünden; und das restliche Geld stamme, wie der
Beschwerdeführer nunmehr weiter erklärte, aus ihrer beruflichen Tätigkeit als Masseuse.
Im Rahmen der Würdigung dieser Umstände hat das BJ zunächst zu Recht festgehalten,
dass vom Besitzer einer beweglichen Sache vermutet wird, dass er ihr Eigentümer sei ( Art.
930 Abs. 1 ZGB ). Der Beschwerdeführer hat die vom BJ am 23. Dezember 2002
getroffene Sicherstellungsverfügung nicht angefochten, obwohl er schon damals dagegen
hätte opponieren und geltend machen können, dass er nicht Eigentümer der fraglichen
Vermögenswerte sei; indem er es damals unterliess, diesen Einwand zu erheben, erwuchs
die Sicherstellungsverfügung in Rechtskraft. Seine Bekannte B.________ hat zwar in der
Folge, mit Eingabe vom 10. Januar 2003, einen Anspruch angemeldet, doch ist sie der - in
Anbetracht der dargelegten widersprüchlichen Angaben berechtigten - Aufforderung des BJ
nicht nachgekommen, ihren Anspruch zu belegen. Daher ist jedenfalls nicht zu
beanstanden, dass das BJ zum Ergebnis gelangt ist, sie habe nicht einmal glaubhaft gemacht
(nach Art. 59 Abs. 4 lit. c IRSG ), einen obligatorischen Anspruch auf die beschlagnahmten
Gelder zu haben. Der Beschwerdeführer seinerseits hat anschliessend eine nochmals
anderslautende Version der Sach- bzw. Rechtslage geltend zu machen versucht, verbunden
mit der sinngemässen Rüge, der Gehörsanspruch seiner Bekannten sei missachtet worden
(wozu er indes, wie ausgeführt, nicht legitimiert ist (oben E. 1.2). Nachdem aber dadurch
nochmals ein weiterer Widerspruch geschaffen und der Anspruch der Bekannten nicht
glaubhaft belegt worden ist, ist die vorinstanzliche Folgerung zumindest nicht von der Hand
zu weisen, die beschlagnahmten Vermögenswerte könnten aus der dem Beschwerdeführer
angelasteten Straftat stammen. Zwar kann der Weg des Geldes nicht mehr im Einzelnen
zurückverfolgt werden. Bei der dargelegten Beweislage kann indes mit dem BJ
angenommen werden, die betreffenden Vermögenswerte seien Surrogate der Beute (gemäss
Art. 59 Abs. 3 lit. b IRSG ). Nach dem Gesagten sind somit die sichergestellten
Vermögenswerte der Republik Polen zu übergeben ( Art. 20 Ziff. 1 EAUe in Verbindung
mit Art. 59 IRSG und Art. 22 IRSV ), so dass die Beschwerde bzw. deren
Subeventualantrag auch insoweit unbegründet ist. Im Übrigen kann in diesem
Zusammenhang auf die dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegenden Erwägungen
verwiesen werden. Verhält es sich so, so erübrigt sich die Frage zu entscheiden, ob die
Gelder in Anwendung von Art. 62 Abs. 2 IRSG zur Deckung der Verfahrenskosten zu
verwenden seien. Mit dem BJ ist aber festzustellen, dass im vorliegenden Fall auch die



diesbezüglichen Voraussetzungen gemäss dieser Bestimmung erfüllt wären.

E. 5
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit auf sie einzutreten ist,
sowohl im Haupt- als auch im Eventual- bzw. Subeventualstandpunkt unbegründet und
daher abzuweisen, so dass der Auslieferung gemäss dem angefochtenen Entscheid nichts
entgegensteht. Demgemäss kann auch dem vom Beschwerdeführer gestellten Gesuch, er sei
aus der Auslieferungshaft zu entlassen, nicht entsprochen werden. Die Beschwerde ist als
von vornherein aussichtslos im Sinne von Art. 152 OG zu erachten, nachdem der
Beschwerdeführer sich im Wesentlichen auf eine Wiederholung der bereits vorinstanzlich
vorgetragenen Rügen beschränkt und das Bundesamt diese mit ausführlichen und
zutreffenden Erwägungen als unbegründet abgewiesen hat. Dem Gesuch um Gewährung
der unentgeltlichen Rechtspflege ist somit nicht stattzugeben. Entsprechend sind die
bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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